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A. Bekanntmachungen des Landkreises Aurich 

 

 
Öffentliche Bekanntmachung einer Erteilung einer Genehmigung nach  

dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
Windenergie Buterhusen GmbH & Co. KG (Az.: 225/2025) 

 
Gemäß § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV (Verordnung über das Genehmigungsverfahren) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 29. Mai 1992 (BGBl. I S. 1001), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Juli 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225) in Verbindung mit § 10 Abs. 8 BImSchG (Bundes-Immissionsschutzgesetz) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) wird die Entscheidung vom 10.03.2026 
über den Antrag von der Windenergie Buterhusen GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 19, 26553 Dornum, 
auf Erteilung einer Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des Typs 
Enercon E-160 EP5 E3 R1 TES mit einer Nabenhöhe von 119,83 m, einer Gesamthöhe von 199,83 m 
über Grund und einer Kapazität von 5.560 kW öffentlich bekannt gemacht. Die beantragte 
Windenergieanlage ersetzt eine Bestandsanlage des Typs Enercon E-40 (sog. Repowering). 
 
Das Genehmigungsverfahren wurde im vereinfachten Genehmigungsverfahren nach § 16b Abs. 1, § 19 
BImSchG durchgeführt. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt auf Antrag der Antragstellerin. 
 
I. Verfügender Teil des Bescheides (Tenor) 
 

1. Aufgrund des § 16 Abs. 1 in Verbindung mit § 16b Abs. 1, § 19 BImSchG und Nr. 1.6.2 des 
Anhangs 1 der 4. BImSchV erteile ich nach Maßgabe dieses Bescheides unbeschadet der 
Rechte Dritter die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage des 
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Typs Enercon E-160 EP5 E3 R1 TES mit einer Nabenhöhe von 119,83 m, einer Gesamthöhe von 
199,83 m über Grund und einer Nennleistung von 5.560 kW.  
 
Standort der beantragten Anlage:  
WEA 2  
26553 Dornum, Gemarkung: Westeraccum, Flur 6, Flurstück 12/5  
Koordinaten: UTM ETRS89: RW 398.175; HW 5.945.983  
  
Die beantragte Windenergieanlage ersetzt eine Bestandsanlage des Typs Enercon E-40 auf 
dem Flurstück 3/2 der Flur 6 in der Gemarkung Westeracccum.  
 
Gemäß § 13 BImSchG schließt diese Genehmigung andere, die Anlage betreffende behördliche 
Entscheidungen ein, insbesondere die nach der NBauO erforderliche Baugenehmigung, mit 
Ausnahme von Planfeststellungen, Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, behördlichen 
Entscheidungen auf Grund atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtlichen Erlaubnissen 
und Bewilligungen nach § 8 i.V.m. § 10 WHG.  
 

2. Weiterhin erteile ich gemäß § 70 in Verbindung mit § 63 NBauO unbeschadet der privaten 
Rechte Dritter die Baugenehmigung für die Errichtung der Zuwegung auf den Grundstücken 
der Gemarkung Westeraccum, Flur 4, Flurstücke 52/1 und 53/1 und Flur 6, Flurstück 12/5. 
 

3. Die Kosten des Verfahrens sind von Ihnen zu tragen. 
 
Alle in den vorgelegten Gutachten und Typenprüfungen aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind 
zu erfüllen. Die Gutachten und die Typenprüfungen sind Bestandteil dieser Genehmigung und die dort 
beschriebenen Maßnahmen/Empfehlungen umzusetzen. Die in den Prüfberichten geforderten 
Abnahmen sind entsprechend dem Baufortschritt durchzuführen. 
 
II. Nebenbestimmungen und Hinweise des Bescheides 
Der Genehmigungsbescheid ist mit Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen, 
Auflagenvorbehalte) und Hinweisen versehen. 
 
III. Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats ab Zustellung Widerspruch beim Landkreis 
Aurich, Fischteichweg 7-13, 26603 Aurich, erhoben werden. 
 
Der Widerspruch eines Dritten ist innerhalb eines Monats nach seiner Erhebung zu begründen. 
 
Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs oder der Anfechtungsklage 
nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Monats 
ab Zustellung dieses Bescheides beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht, Uelzener Straße 40, 
21335 Lüneburg, gestellt und begründet werden. 
 
IV. Auslegung 
Der Genehmigungsbescheid und seine Begründung können in der Zeit 
 
vom 14.03.2026 bis zum 27.03.2026 
 
auf der Internetseite des Landkreises Aurich unter www.landkreis-aurich.de (Aktuelles > 
Bekanntmachungen > Windenergie) eingesehen werden. 
 



- 171 - 

Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung 
gestellt. Für den o. g. Zeitraum besteht die Möglichkeit den Genehmigungsbescheid und seine 
Begründung bei der folgenden Stelle einzusehen: 
 
- Landkreis Aurich  

Kirchdorfer Straße 7-9 
Zimmer-Nr. 111 
26603 Aurich 

 
Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Freitag in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr  
Eine vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung wird empfohlen: Tel.-Nr. 04941/16-6314 
 
V. Hinweise 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Genehmigungsbescheid auch gegenüber Dritten als bekannt 
gegeben.  
 
Aurich, den 13.03.2026 
 
Landkreis Aurich 
 
Der Landrat 
 
 

 
B. Bekanntmachungen der Gemeinden 

 

 
Bekanntmachung zur Bauleitplanung der Stadt Aurich 

Auslegungsbeschluss zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129  
„Wohnmobilstellplatz am Hafen“ 

hier: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Aurich hat am 08.12.2025 die Auslegung der 4. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 129 „Wohnmobilstellplatz am Hafen“ beschlossen.  
 
Die Stadt Aurich beabsichtigt, am Standort Kreuzung Hasseburger Straße / Tannenbergstraße in 
unmittelbarer Nähe zum Auricher Hafen eine Fläche von circa 0,13 ha für die Errichtung von 
Wohnmobilstellplätzen planungsrechtlich zu sichern. 
 
Die Aufstellung der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129 wird im beschleunigten Verfahren gemäß 
§ 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.  
 
Gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 4 Abs. 2 BauGB liegt der Entwurf der 4. Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 129 mit den mit der dazugehörigen Begründung in dem Zeitraum  
 

vom 16.03.2026 bis einschließlich 22.04.2026 
 
im Internet unter https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-
beteiligungsverfahren.html und gem. § 4a Abs. 4 BauGB unter https://uvp.niedersachsen.de 
einsehbar. Ebenso können die Planunterlagen zu den Geschäftszeiten (Mo. – Mi. von 8.00 – 15.30 Uhr, 
Do. von 8.00 – 18.00 Uhr und Fr. von 8.00 – 12.30 Uhr) im Technischen Rathaus der Stadt Aurich, Leerer 

https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren.html
https://uvp.niedersachsen.de/
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Landstraße 5 – 9, 26603 Aurich, 1. OG, FD Planung eingesehen werden. Auch Kinder und Jugendliche 
sind Teil der Öffentlichkeit im Sinne des § 3 BauGB. Weiter wird darauf verwiesen, dass Privatpersonen 
mit der Abgabe einer Stellungnahme der Verarbeitung ihrer angegebenen Daten wie Name, 
Adressdaten und Angaben zu Grundstücken nach der EU-DSGVO zustimmen, soweit sie für gesetzlich 
bestimmte Dokumentationspflichten und der Informationspflicht der Privatperson gegenüber 
erforderlich sind.  
 
Während der Dauer der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen zu den oben genannten 
Bauleitplanungen abgegeben werden. Die Stellungnahmen können elektronisch unter 
stellungnahme@stadt.aurich.de auf der folgenden Internetseite unter https://www.aurich.de/bauen-
wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren.html übermittelt werden. Bei Bedarf 
können diese auch auf anderem Weg abgegeben werden (z. B. postalisch oder mündlich zur 
Niederschrift). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über die Bauleitpläne unberücksichtigt bleiben können. 
 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129 ist in dem nachfolgenden 
Kartenausschnitt, der Bestandteil der Bekanntmachung ist, schwarz umrandet dargestellt. 
 

Geltungsbereich Bebauungsplan Nr. 129/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Folgende Entwurfsplanunterlagen werden ausgelegt: 

 Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129  

 Begründung zum Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 129 

 Schalltechnische Stellungnahme 
 
Die der Planung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften und sonstigen außerstaatlichen Regelwerke 
können im Technischen Rathaus der Stadt Aurich, Leerer Landstraße 5 – 9, 26603 Aurich, eingesehen 
werden. 
 
Diese Bekanntmachung wird im Amtsblatt für den Landkreis Aurich sowie gemäß § 10 der 
Hauptsatzung der Stadt Aurich ebenfalls an den öffentlichen Aushangtafeln des Rathauses in 26603 
Aurich, Bürgermeister-Hippen-Platz 1, veröffentlicht. 

mailto:stellungnahme@stadt.aurich.de
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren.html
https://www.aurich.de/bauen-wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren.html
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Ebenso ist die Planung im Internet unter  https://www.aurich.de/bauen-
wohnen/bauleitplanung/bauleitplaene-im-beteiligungsverfahren.html  sowie über das Landesportal § 
4a Abs. 4 BauGB https://uvp.niedersachsen.de/kartendienste abrufbar. 
 
Aurich, den 05.03.2026 
 
Stadt Aurich 
 
Der Bürgermeister 
Feddermann 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Wiesmoor 

Kommunalwahl am 13. September 2026 
 
Dienstanschriften des Stadtwahlleiters und seines Stellvertreters: 
 
Gemäß § 9 des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes (NKWG) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 der 
Niedersächsischen Kommunalwahlordnung (NKWO) werden hiermit die Dienstanschriften des 
Stadtwahlleiters und seines Stellvertreters öffentlich bekannt gemacht. 
 
Stadtwahlleiter:   Erster Stadtrat - Jens Brooksiek -    
    Stadt Wiesmoor,       
    Hauptstraße 193,       
    26639 Wiesmoor,       
    Tel. 04944-305120      
    E-Mail: jens.brooksiek@wiesmoor.de 
 
Stellvertreter:   Fachgruppenleiter Schulen & Kindergärten - Daniel Becker -  
    Stadt Wiesmoor      
    Hauptstraße 193       
    26639 Wiesmoor       
    Tel. 04944-305130      
    E-Mail: daniel.becker@wiesmoor.de  
 
Wiesmoor, 05. März 2026 
 
Der Bürgermeister  
Lübbers 
 
 
 
 
 
 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13, 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 150,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Einzelexemplar: 3,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 
Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 
Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteichweg 
7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014, E-Mail: amtsblatt@landkreis-aurich.de, zu senden.  
Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 
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